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Baurecht. Ein Rohbauunternehmer muss
ein Baugrundgutachten nicht unbeschränkt
kontrollieren. Er muss nur auf
offensichtliche Fehler, Lücken oder
Widersprüche hinweisen.

OLG Jena, Beschluss vom 11. Mai 2020,
Az. 8 U 822/19

Rohbauer muss Baugrundgutachten
nicht im Detail prüfen
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DER FALL

Ein Unternehmer, der schlüsselfertige
Häuser errichtet und verkauft, holte vor
der Beauftragung des Rohbauunterneh-
mens ein Baugrundgutachten ein. Auf
dessen Grundlage war eine Abdichtung
gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes
Sickerwasser DIN-konform geplant und
auch umgesetzt worden. Es wurden eine
Ringdrainage gelegt und die Kelleraußen-

wände vertikal abgedichtet. Dennoch trat
Feuchtigkeit ein. Der Erwerber behaup-
tete, es wäre eine sogenannte weiße
Wanne nötig und das Baugrundgutachten
sei ungenau. Das OLG Jena entschied,
dass der Rohbauunternehmer etwaige
Ungenauigkeiten im Bodengutachten
nicht habe aufdecken oder entsprechende
Bedenken mitteilen müssen.
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DIE FOLGEN

Mit dem Baugrundgutachten hat der Auf-
traggeber die Bodenbeschaffenheit klar
beschrieben. Daran hatte sich der Roh-
bauunternehmer zu orientieren. Ein
etwaiger Anspruch gegen ihn könnte sich
nur aus einer Verletzung etwaiger Prü-
fungs- und Hinweispflichten ergeben
(§ 4 Abs. 3 VOB/B). Allerdings hat der Auf-
traggeber bewusst einen Fachmann mit
dem Gutachten beauftragt, es entspre-
chend übergeben und zum Vertragsinhalt
gemacht. Der Rohbauunternehmer muss
daher allenfalls darauf hinweisen, wenn

es Fehler oder Lücken gibt, die unmittel-
bar ins Auge springen. Keinesfalls muss er
das Gutachten im Detail prüfen oder
infrage stellen. Es ist vielmehr so, dass der
Auftraggeber, indem er das Baugrundgut-
achten vorlegt, dem Rohbauunternehmer
anzeigt, dass er sich selbst mit der Thema-
tik – fachkundig beraten und erschöpfend
– auseinandergesetzt hat. Der Bauunter-
nehmer hat keinen Anlass, eigene Aufklä-
rungen zur Bodenbeschaffenheit durch-
zuführen oder das ihm vorgelegte Gutach-
ten zu bezweifeln.
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WAS IST ZU TUN?

Sollte das Gutachten falsch sein, hat der
Auftraggeber freilich Ansprüche gegen
den Gutachter. Er kauft sich aber mit dem
Bauunternehmen keine kostenfreie
Zweitbegutachtung ein. Vielmehr macht
er die Beschaffenheit des Baugrunds zu
einer Vorgabe, die der Rohbauunterneh-
mer im Grundsatz nicht nur nicht infrage
stellen muss, sondern auch nicht infrage
stellen soll. Hier war das Bodengutachten
vielleicht ungenau, nicht aber offensicht-
lich falsch oder unvollständig. Wenn ein

Bauunternehmer dennoch zweifelt, ob ein
Gutachten richtig, vollständig oder aussa-
gekräftig ist, sollte er seine Bedenken
VOB/B-konform mitteilen. Die Rechts-
folge wäre dann nämlich das Fehlen von
Nachbesserungs- oder Gewährleistungs-
ansprüchen gegen ihn trotz im Ergebnis
mangelhafter Bauleistung. Das ist gerade
wegen der bau- und werkvertraglichen
Erfolgshaftung wichtig, weil sich etwaige
Fehler des Gutachtens in der Ausführung
niederschlagen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Dr. Kai Petra Dreesen
von Lenz und Johlen

Quelle: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. Das Integrationsgebot
erlaubt neue Einzelhandelsgroßprojekte
ausnahmsweise außerhalb städtebaulich
integrierter Lagen. Allerdings müssen
zuvor Potenzialfächen im zentralen
Versorgungsbereich geprüft werden.

OVG Niedersachsen, Urteil vom 29. April 2021,
Az. 1 MN 154/20

Abweichen vom Integrationsgebot
muss gut begründet sein
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DER FALL

Eine Gemeinde stellte für die Ansiedlung
eines Lebensmittelverbrauchermarktsmit
1.350 m2 Verkaufsfläche in nicht städte-
baulich integrierter Lage einen Bebau-
ungsplan auf. Im Nahversorgungskonzept
der Gemeinde waren verschiedene Stand-
orte im nächstgelegenen zentralen Ver-
sorgungsbereich sowie der Planstandort

auf ihre Eignung geprüft und letzterer im
Ergebnis als „günstigste Standortalterna-
tive“ eingeordnet worden, insbesondere
aufgrund der Größe der verfügbaren
Grundstücksflächen und der direkten
Anbindung an eine Bundesstraße. Ein
Grundstückseigentümer wendet sich
gegen den Bebauungsplan.
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DIE FOLGEN

Das OVG hat den Bebauungsplan auf-
grund eines Verstoßes gegen das Integra-
tionsgebot vorläufig außer Vollzug
gesetzt. Die Ausnahmevoraussetzungen
der Nr. 2.3 05 Satz 3 Landes-Raumord-
nungsprogramm (LROP) Niedersachsen
2017 sind nicht erfüllt. Es wurde nicht
objektiv nachgewiesen, dass eine Ansied-
lung im zentralen Versorgungsbereich
unmöglich ist. Zwar darf die Betrachtung
auf Grundstücke beschränkt werden, die

erstens eine gewisse Mindestgröße auf-
weisen und zweitens grundsätzlich ver-
fügbar sind bzw. sein könnten. Bei der
Bewertung der Grundstücksgröße hätte
die Gemeinde aber die Potenzialflächen,
die räumlich aneinandergrenzen und im
Eigentum derselben Person stehen,
gemeinsambetrachtenmüssen. Eine opti-
male Verkehrsanbindung ist nicht zu ver-
langen. Es reicht aus, dass sich diese als
tragfähig erweist.
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WAS IST ZU TUN?
DieAusnahmeregelung zum Integrations-
gebot setzt eine sorgfältige Ermittlung und
objektive Bewertung vorhandener Poten-
zialflächen in den städtebaulich integrier-
ten Lagen voraus. Erst wenn die Bewer-
tung der Potenzialflächen ergibt, dass ein
Standort in städtebaulich integrierter Lage
aus städtebaulichen oder siedlungsstruk-
turellen Gründen unmöglich ist, darf ein
städtebaulich nicht integrierter Plan-
standort in Betracht gezogen werden. Aus
diesem Grund können etwaige Vorteile
des Planstandorts, etwa eine bessere ver-
kehrliche Erschließung oder Ähnliches, in
die Bewertung nicht einbezogen werden.

Im Einzelnen ist nachvollziehbar zu bele-
gen, dass innerhalb der städtebaulich
integrierten Lagen weder geeignete
Bestandsflächen noch potenziell entwi-
ckelbare Flächen weder aktuell noch auf
absehbare Zeit verfügbar sind. Von den
Gemeinden werden „ernstliche Bemü-
hungen“ verlangt, gegebenenfalls unter
Einbeziehung der Grundstückseigentü-
mer, tragfähige Lösungen für eine Ansied-
lung im zentralen Versorgungsbereich zu
entwickeln. Diese sind im Einzelnen in
der Bebauungsplanbegründung zu doku-
mentieren. (redigiert von Anja Hall)

Steuerberater
Klaus Bührer
von Dornbach

Quelle: Dornbach

Steuerrecht. Die Grundsätze der
Betriebsaufspaltung werden auch dann
angewendet, wenn ein inländisches
Besitzunternehmen ein im Ausland
belegenes Grundstück an eine ausländische
Betriebskapitalgesellschaft verpachtet.

BFH, Urteil vom 17. November 2020,
Az. I R 72/16

Verpachtung im Ausland kann
zu Betriebsaufspaltung führen
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DER FALL

Eine inländische gemeinnützige Stiftung
verpachtete ein niederländisches Grund-
stück an ihre niederländische 100%ige
Tochterkapitalgesellschaft. Während die
Stiftung von steuerfreien Einkünften im
Rahmen der Vermögensverwaltung aus-
ging, qualifizierte das Finanzamt die aus
der niederländischen Tochtergesellschaft
resultierenden Einkünfte als steuerpflich-
tig im Rahmen des wirtschaftlichen
Geschäftsbetriebs, da insoweit eine grenz-
überschreitende Betriebsaufspaltung vor-

lag. Im Rahmen der rechtlichen Würdi-
gung im Hinblick auf das Doppelbe-
steuerungsabkommen wurden aufgrund
Belegenheit in den Niederlanden die Ver-
pachtungseinkünfte im Inland als steuer-
frei qualifiziert, für die Dividendenaus-
schüttungen aus der Tochtergesellschaft
jedochpauschal 5% als nicht abzugsfähige
Betriebsausgabe angesetzt (§ 8b KStG).
Die Stiftung erhob Einspruch und klagte
vor dem Finanzgericht – ohne Erfolg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Auch die Revision beim BFH hatte keinen
Erfolg. Überlässt ein deutsches Besitz-
unternehmen einer ausländischen
Betriebsgesellschaft ein ausländisches
Grundstück als wesentliche Betriebs-
grundlage, sind die Grundsätze der
Betriebsaufspaltung auch im grenzüber-
schreitenden Kontext anwendbar. Für die
Stiftung bedeutet dies, dass Gewinnaus-
schüttungen aus der Tochterbetriebs-

gesellschaft im Rahmen des durch die
Betriebsaufspaltung begründeten wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs mit pau-
schal 5% steuerpflichtig sind. Eine
Betriebsstätte wird bei einer Grundstücks-
vermietung im Ausland nicht begründet.
Aufgrund des im Doppelbesteuerungsab-
kommen geregelten Belegenheitsprinzips
hat die Niederlande das Besteuerungs-
recht auf die Vermietungseinkünfte.
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WAS IST ZU TUN?

Es ist nun höchstrichterlich geklärt, dass
die Grundsätze zur Betriebsaufspaltung
auch im grenzüberschreitenden Kontext
anzuwenden sind. Entsprechende Kon-
stellationen sollten daher spätestens jetzt
auf die konkreten Auswirkungen hin
untersucht werden. Gerade bei gemein-
nützigen Körperschaften kann ein hier-
durch deutlich umfangreicherer wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb auch zur
Gefährdung der Gemeinnützigkeit
führen. Solange – wie im Urteilsfall – im

Inland keine gewerbesteuerpflichtige Be-
triebsstätte begründet wird, dürften sich
ansonsten die konkreten Folgen für die
laufende Besteuerung zwar in Grenzen
halten. Sehr unangenehm können aber
unter Umständen die Steuerfolgen bei
einer unbeabsichtigten Beendigung der
Betriebsaufspaltung sein: Aufdeckung stil-
ler Reserven im überlassenen Grundstück
sowie in den Anteilen an der Betriebsge-
sellschaft. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Sabrina Greubel

von Hogan Lovells
Quelle: Hogan Lovells

Mietrecht. Ansprüche des Vermieters wegen
Nichterfüllung einer Umbaupflicht des
Mieters, die dieser als Gegenleistung für die
Gebrauchsgewährung übernommen hat,
verjähren innerhalb von sechs Monaten
nach Rückgabe der Mietsache.

BGH, Urteil vom 31. März 2021,
Az. XII ZR 42/20

Eine Umbaupflicht des Mieters
verjährt erst nach Rückgabe
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DER FALL

Ein Unternehmer mietete eine Halle zum
Betrieb einer stahlverarbeitenden Werk-
statt samt Lager. Er verpflichtete sich in
den Jahren 2006 und 2009 als Gegenleis-
tung für die Gebrauchsgewährung neben
der Mietzahlung dazu, sofort fällige
Umbaumaßnahmen durchzuführen, die

zu Wertverbesserungen in Höhe von ins-
gesamt 8.000 bis 8.500 Euro führen sollten.
Der Mieter ist seiner Verpflichtung aber
nicht nachgekommen und hat die Räume
nicht umgebaut. Erst nach Mietende ver-
langte der Vermieter klageweise Schaden-
ersatz in Höhe von fast 21.600 Euro.
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DIE FOLGEN

Der BGH gibt dem Vermieter Recht. Die
Ersatzansprüche, die er geltend macht,
sind noch nicht verjährt. Denn im hier
vorliegenden Fall findet nicht die regel-
mäßige dreijährige Verjährungsfrist An-

wendung, sondern die besondere sechs-
monatige Verjährungsfrist wegen Ver-
schlechterung der Mietsache. Diese
beginnt jedoch erst nach Rückgabe der
Mietsache an den Vermieter zu laufen.
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WAS IST ZU TUN?

BeiVereinbarungenüberUmbaupflichten
des Mieters ist auf eine eindeutige ver-
tragliche Gestaltung zu achten. Es muss
klar hervorgehen – zumindest durch Aus-
legung –, ob die Umbaumaßnahmen
allein im Interesse des Mieters erfolgen
oder zugleich demVermieter zugute kom-
men sollen. Sofern die Umbauten zu einer
Wertverbesserung der Mietsache führen
und diese nach Mietende in den Räumen
verbleiben sollen, stellt die Nichterfüllung
der mieterseitigen Umbaupflichten laut
BGH eine Verschlechterung gegenüber
dem geschuldeten Rückgabezustand der
Mieträume dar. Deshalb beginnt die
sechsmonatige Verjährung entsprechen-
der Ersatzansprüche des Vermieters erst
mit der tatsächlichen Rückgabe zu laufen.
Dies kann sich wie im Urteilsfall daraus
ergeben, dass die Umbaupflichten aus-
drücklich als Teil der Gegenleistung der
Gebrauchsgewährung der Mietsache ver-

einbart werden und die Parteien die
voraussichtliche Wertverbesserung durch
die Umbaumaßnahmen dokumentieren.
Möglich ist auch, eine Regelung darüber
zu treffen, in welchem konkreten Zustand
die Mietsache zurückzugeben ist. Demge-
genüber können Umbaupflichten, die
allein die Vertragsdurchführung sicher-
stellen – z.B. Anpassung der Mietsache an
die betrieblichen Bedürfnisse des Mieters
– oder denen sich nicht entnehmen lässt,
ob hierdurch zugleich eine Vereinbarung
des Rückgabezustands bzw. eine auch
dem Vermieter zugute kommende Wert-
verbesserung der Mietsache geregelt
wird, bereits vor Beendigung des Miet-
verhältnisses verjähren. In diesem Fall
sind die jeweils anwendbaren Verjäh-
rungsfristen bereits während des laufen-
den Mietverhältnisses im Auge zu
behalten. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


